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Besondere Nutzungsbestimmungen für Dokumente in elektronischer Form  
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Form von sogenannten „Serienbriefen“. Der Erwerber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Empfänger die erhaltenen 

Dokumente nicht weitergibt. Im Fall der Weitergabe haftet der Erwerber dem Herausgeber insbesondere für den 
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Das Einräumen eines Zugangs für Dritte zu den Dokumenten, deren Einstellen (vollständig oder teilweise) in das 

Internet und/oder in lokale Intranetsysteme (z. B. Kundendatenbanken) ist nicht zulässig. 

 

Jegliche Umgestaltung der Dokumente ist nicht zulässig. Der Erwerber ist verpflichtet, diese nur sachgerecht zu 

nutzen. Er verpflichtet sich, die Zugriffsmöglichkeiten nicht missbräuchlich zu nutzen und den anerkannten Grund-
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missbräuchliche Nutzung unverzüglich anzeigen.  

 

Der Erwerber trägt im Übrigen Sorge dafür, dass unberechtigte Dritte nicht in den Besitz der Dokumente oder der 
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1 Einführung 

 

Um Heizenergie zu sparen, reicht eine immer bessere Dämmung der Gebäu-

dehülle allein nicht mehr aus. Es geht vielmehr darum, auch die Lüftungs-

wärmeverluste des Gebäudes zu reduzieren, was die Energieeinsparverord-

nung (EnEV) durch eine luftundurchlässige Gebäudehülle vorschreibt. 

Luftundurchlässige Gebäudehülle 

gesetzlich gefordert 

  

Damit entfällt ein unkontrollierter, aber stetiger Luftaustausch durch die 

früher vorhandenen "Fugenlüftungen" bei Fenstern, Türen, Dächern usw. 

zum Abbau von Feuchtigkeit und Schadstoffen in der Raumluft. 

"Fugenlüftungen" gibt es nicht 

mehr. 

  

Die EnEV berücksichtigt diesen Sachverhalt und fordert zusätzlich zur luft-

undurchlässigen Gebäudehülle einen gesundheitlich und bauphysikalisch 

notwendigen Mindestluftwechsel. Durch diese Kombination wird erreicht, 

dass der Luftaustausch nicht unkontrolliert erfolgt, sondern planerisch zu 

dimensionieren ist. 

EnEV fordert Mindestluftwechsel. 

  

Um einerseits das Ansteigen der Schadstoffkonzentration sowie von Feuch-

tigkeit und den daraus resultierenden Schimmelpilzbefall zu verhindern und 

andererseits Energie einzusparen, sind intelligente, nutzergerechte Lüftungs-

konzepte sinnvoll. 

Intelligente Lüftungskonzepte hel-

fen, Energie zu sparen und Schim-

melpilzbefall zu verhindern. 

  

Voraussetzung für nutzergerechte Lüftungskonzepte sind „normales“ Nut-

zerverhalten und bauphysikalisch korrekte Bauweisen. Lüftung hat nicht die 

Aufgabe, Mängel der Konstruktion, die lokal zu übermäßigem Feuchteanfall 

führen (z. B. konstruktive Wärmebrücken), auszugleichen.  

Lüftung beseitigt keine Baumängel. 

  

Ziel dieses Merkblattes ist es, Maßnahmen für eine energetisch ausgewoge-

ne, hygienische Lüftung zu beschreiben und Hinweise für die Planung zu 

geben. Dabei wird die DIN 1946-6 zur Lüftung von Wohnungen berücksich-

tigt. 
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